m®m MULLER & KOLLEGEN amsH

STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Friihlingstrae 5
97688 Bad Kissingen

Telefon: 0971/7262-0
Telefax: 0971/7262-40

E-Mail: martha@mueller-steuerbuero.de

www.mueller-steuerbuero.de

DIE MANDANTEN | INFORMATION

Themen dieser Ausgabe

m Erbschaftsteuerreform
m Jahressteuergesetz 2009
m Konjunkturpaket

m Ubermittlung der Lohnsteuerbescheinigungen 2009

Ausgabe 1 | Januar 2009

Sehr geehrte Mandantin,
sehr geehrter Mandant,

m Klrzung der Pendlerpauschale verfassungswidrig
m Besteuerung eines Gelandewagens als Pkw

m Schonheitsreparaturklauseln mit starren Fristen
bei Gewerberaumen

bis kurz vor Jahresende 2008 hat der Gesetzgeber noch zahlreiche Gesetze verabschiedet, die wichtige Neuerungen ab
2009 bringen. Im Fokus dieser Ausgabe stehen daher zunéchst die Eckpunkte der Erbschaftsteuerreform, des sog.
Konjunkturpakets und des Jahressteuergesetzes 2009. Das Steuerbiirokratieabbaugesetz und die Erleichterungen fiir
Familien werden dann u. a. Themen der nédchsten Ausgabe sein. Zudem informieren wir Sie (ber wichtige Entscheidungen

aus der Rechtsprechung und Verwaltungspraxis.

. GESETZGEBUNG

Neue Steuerregeln bei Erbschaften und
Schenkungen

Nach langen politischen Auseinandersetzungen konnten
die Anderungen des Erbschaft-/Schenkungsteuerrechts
und zur Bewertung nun doch noch zum 1. 1. 2009 in Kraft
treten. Ab dann sind die Neuregelungen zwingend. Es
besteht allerdings ein Wahlrecht hinsichtlich der Anwen-
dung des alten Rechts bei in den Jahren 2007 und 2008
eingetretenen Erbfallen (nicht: Schenkungen!). Dieses
Wahlrecht gilt lAngstens bis einschlieBlich 30. 6. 2009. Das
neue Gesetz resultiert aus einem Urteil des Bundesverfas-

sungsgerichts vom 7.11.2006. Darin hatten die Verfas-
sungsrichter die bisherige Besteuerung von Erbschaften
und Schenkungen wegen einer Ungleichbehandlung der
verschiedenen Vermodgensarten fir verfassungswidrig
erklart. Um zu verhindern, dass diese Steuer wegen des
VerfassungsverstoRes zum Jahresende 2008 ganz wedfiel,
musste der Gesetzgeber bis zum 31. 12. 2008 nicht ge-
rechtfertigte Unterschiede im Steuerwert von Aktien, Bar-
geld, Immobilien und betrieblichem Vermdégen beheben.

Die wichtigsten Neuerungen in Kurzform:

1. Selbstgenutzte Wohnimmobilien: Das Familienheim
kann weiterhin steuerfrei an den Ehepartner verschenkt
werden. Im neuen Recht profitieren hiervon auch einge-
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tragene Lebenspartner. Neu ist dariiber hinaus, dass
Ehepartner, eingetragene Lebenspartner und Kinder oder
aber die Kinder der verstorbenen Kinder das Familien-
heim steuerfrei erben konnen, wenn sie die Wohnimmo-
bilie in den folgenden zehn Jahren selbst nutzen. Beim
Erwerb durch Kinder oder Kinder der verstorbenen Kin-
der ist jedoch zu beachten, dass der Wohnraum nicht
gréfer als 200 m? sein darf. Eine generelle Wertgrenze
fur die Wohnimmobilie gibt es nicht.

2. Daneben bestehen Freibetrage in Hohe von 500.000 €
fir Ehepaare sowie eingetragene Lebenspartner, von
400.000 € fur Kinder und von 200.000 € fir Enkelkinder.
Eltern, Geschwister, Neffen oder Nichten sowie bei-
spielsweise Partner aus einer nichtehelichen Lebens-
gemeinschaft erhalten lediglich einen Freibetrag in Hoéhe
von 20.000 €.

3. Die bis zuletzt diskutierte Anpassung der Steuersatze in
den Steuerklassen Il und lll wurde nicht vorgenommen.
Der Tarif betragt hier mindestens 30 %.

4. Ubertragung von Betriebsvermégen: Fir Betriebs-
vermdgen kann zwischen zwei Verschonungsmodellen
gewahlt werden:

m Beim ersten Modell werden 85 % des Betriebsver-
mdgens verschont und 15 % sofort besteuert, wenn
das Betriebsvermdgen sieben Jahre lang erhalten
bleibt. Die Lohnsumme muss in diesem Zeitraum ins-
gesamt 650 % der durchschnittlichen Lohnsumme der
letzten funf Jahre vor der Ubertragung betragen. Des
Weiteren darf nicht mehr als 50 % Verwaltungsver-
mdgen vorliegen.

m Beim zweiten Modell werden 100 % des Betriebs-
vermodgens verschont, wenn dieses zehn Jahre lang
erhalten bleibt und die Lohnsumme Uber zehn Jahre
verteilt insgesamt 1.000 % betragt. Hier darf nicht
mehr als 10 % Verwaltungsvermégen vorliegen.

Urspringlich hatte der Gesetzgeber eine Regelung mit
JFallbeileffekt* vorgesehen. Hiernach ware die Ver-
schonung vollstandig entfallen, wenn auch nur zeitweise
deren Voraussetzungen nicht eingehalten werden konn-
ten. Jetzt kommt es zu einem anteiligen Verschonungs-
wegfall. Bei der Lohnsummenklausel besteht nun nicht
mehr die Gefahr, die Verglinstigung zu verlieren, wenn
die Lohnsumme zeitweise unter eine bestimmte Hohe
fallt, denn die Lohnsumme wird Uber die gesamte
Behaltensfrist betrachtet. AuRerdem wird die Lohnsum-
me nicht mehr indexiert. Zu beachten ist zudem aber,
dass das Unternehmen bei einem VerstoR gegen die
Verwaltungsvermégensquote aus der Verschonung
fallt.

Zur Vermeidung der Doppelbelastung durch Erb-
schaft- und Ertragsteuern ist eine Steuerermafigung im
Rahmen der Einkommensteuerveranlagung eingefiihrt
worden.

Im Rahmen der Bewertung konnen Firmenerben statt
eines fixen Kapitalisierungszinssatzes zwischen einem
branchenublichen Verfahren mit den jeweils Ublichen

Zinssatzen und einem ,vereinfachten Ertragswertverfah-
ren” mit festen Satzen wahlen.

Konjunkturpaket

Der Gesetzgeber hat umfangreiche Steuerentlastungen im
Rahmen des sog. Konjunkturpakets beschlossen. Wir ver-
schaffen lhnen nachfolgend einen Uberblick (iber wichtige
Eckpunkte:

1. Zum 1.1.2009 wurde zeitlich befristet fur zwei Jahre
eine degressive Abschreibung fiir bewegliche Wirt-
schaftsguter des Anlagevermoégens in Hohe von 25 %
eingeflhrt. Wichtig ist hierbei, dass die degressive AfA
nur bei Nettopreisen tber 1.000 € genutzt werden kann;
denn im Ubrigen sind die Regelungen fir GWG (bis
150 € netto) und Sammelposten (lber 150 € bis 1.000 €
netto) zwingend.

2. Zusatzlich zur degressiven AfA wurde die Méglichkeit
von Sonderabschreibungen fir kleine und mittlere Un-
ternehmen (KMU) erweitert, indem die Schwellenwerte
der dafir relevanten Betriebsvermégens- und Gewinn-
grenzen auf 335.000€ (bisher: 235.000€) und
200.000 € (bisher: 100.000 €) erhéht wurden.

3. Die Absetzbarkeit von Handwerkerleistungen wurde
bei Instandhaltungs- und ModernisierungsmaRnah-
men ausgeweitet und der Steuerbonus auf 20 % von
6.000 € (= 1.200 €) verdoppelt. Diese neue Hochstgren-
ze gilt nur fir nach 2008 gezahlte Aufwendungen, soweit
die zugrunde liegenden Leistungen seit dem 1. 1. 2009
erbracht worden sind. Zwei Jahre nach Inkrafttreten will
die Bundesregierung die Wirksamkeit der verbesserten
Absetzbarkeit evaluieren.

4. Fur Pkw mit Erstzulassung zwischen dem 5. 11. 2008
und dem 30.6.2009 wurde eine befristete Kfz-
Steuerbefreiung fiir ein Jahr eingefihrt, um die Kauf-
zurlickhaltung bis zur Klarheit tGber die Umstellung der
Kfz-Steuer auf COz-Basis aufzuldosen. Fir Fahrzeuge,
die die Euro-5-Norm und die Euro-6-Norm erfiillen, ver-
langert sich die maximale Kfz-Steuerbefreiung auf zwei
Jahre ab Erstzulassung. Die Kfz-Steuerbefreiung endet
in jedem Fall am 31. 12. 2010.

5. Das Kurzarbeitergeld wird 18 Monate und nicht nur
12 Monate ausgezahlt. Die MalRnahme ist auf ein Jahr
befristet.

Jahressteuergesetz 2009

Nachdem im letzten November noch 78 Anderungen (!)
eingearbeitet worden waren, konnte auch das Jahressteu-
ergesetz 2009 in Kraft treten. Auf 103 Seiten hat der Ge-
setzgeber Anderungen quer durch zahlreiche Steuergeset-
ze umgesetzt. Uber eine Auswahl méchten wir Sie nach-
folgend informieren:

1. Neue Steuerbefreiung fiir die betriebliche Gesund-
heitsférderung: Max. 500 € je Arbeitnehmer und Ka-
lenderjahr zéhlen zu den steuerfreien Einnahmen, wenn

m m Aktuelle Hinweise fir das Gesprach mit lhrem Steuerberater m m Aktuelle Hinweise fir das Gesprach mit lhrem Steuerberater m m



DIE MANDANTEN | INFORMATION

Arbeitgeber zusatzlich zum geschuldeten Arbeitslohn die
Kosten z. B. fir Kurse zur gesunden Erndhrung oder
Ruckengymnastik Gbernehmen. Entscheidend ist, dass
die Maflnahmen hinsichtlich Qualitat, Zweckbindung und
Zielgerichtetheit den Anforderungen der §§ 20 und 20a
SGB V genugen. Dies gilt bereits fir Leistungen des Ar-
beitgebers in 2008.

. Schulgeld: 30 % des Schulgeldes (ohne Beherbergung,
Betreuung und Verpflegung), jedoch hdchstens 5.000 €,
kdénnen Eltern als Sonderausgaben abziehen, wenn ihre
Kinder eine Schule in freier Tragerschaft oder eine
Uberwiegend privat finanzierte Schule besuchen. Dabei
ist es nunmehr gleichgultig, ob es sich um eine inlandi-
sche Schule oder aber um eine Schule im EU-/EWR-
Ausland handelt. Voraussetzung ist des Weiteren, dass
die Schule zu einem Schulabschluss fiihrt, der durch ein
inlandisches Ministerium oder die Kultusministerkonfe-
renz anerkannt wird oder es sich um einen gleichwerti-
gen Abschluss handelt. Dem gleichgestellt ist der Be-
such einer anderen Einrichtung, die auf einen Schul-,
Jahrgangs- oder Berufsabschluss einer derartigen Schu-
le ordnungsgemald vorbereitet. Handelt es sich um eine
deutsche Schule im Ausland, wird der Sonderausgaben-
abzug auch dann gewahrt, wenn diese sich auflerhalb
des EU-/EWR-Raums befindet. Der Hochstbetrag wird
fur jedes Kind, bei dem die Voraussetzungen vorliegen,
je Elternpaar nur einmal gewahrt. Diese Neuregelungen
gelten bereits ab 2008 und aulRerdem, wenn Steuerbe-
scheide friiherer Jahre noch nicht bestandskraftig ge-
worden sind. Letzteres gilt mit der Malgabe, dass es
sich dann nicht um eine nach Artikel 7 Abs. 4 des
Grundgesetzes staatlich genehmigte oder nach Landes-
recht erlaubte Ersatzschule oder eine nach Landesrecht
anerkannte allgemein bildende Ergadnzungsschule han-
deln muss.

. Faktorverfahren fiir Ehepaare: Ab 2010 wird es ein
.optionales  Faktorverfahren“ fir Doppelverdiener-
Ehepaare geben. Danach werden beide auf Antrag nach
der Steuerklasse IV und nicht nur in der Kombination IlI
und V besteuert, ergdnzt um einen Faktor. Dadurch
kann der Splitting-Vorteil auf beide Ehegatten verteilt
werden. Das Verfahren ist im Einzelnen sehr kompliziert.

. Ausschluss extremistischer Vereine von der Ge-
meinniitzigkeit: Vereine sollen nur dann als gemeinnut-
zig gelten, wenn sie kein extremistisches Gedankengut
fordern. Damit sind verfassungsfeindliche Vereine z. B.
nicht mehr von der Gewerbesteuer befreit.

. Mustersatzung fiir Vereine: Seit 2009 gibt es in Anla-
ge 1 zu § 60 der Abgabenordnung eine Mustersatzung.

. Verlagerung der EDV-gestiitzten Buchfiihrung ins
Ausland: Unter bestimmten Voraussetzungen besteht
die Moglichkeit, eine EDV-gestiitzte Buchfiihrung in an-
dere EU- bzw. EWR-Staaten (hier: soweit eine Rechts-
vereinbarung Uber Amtshilfe besteht) zu verlagern.

. Steuerstraftaten verjahren teilweise spater: Bei be-
sonders schwerer Steuerhinterziehung betragt die Ver-
jéhrungsfrist nun zehn Jahre. Die Verjahrung der Verfol-
gung einer Steuerstraftat wird dabei auch dadurch un-

terbrochen, dass dem Beschuldigten die Einleitung des
BuRgeldverfahrens bekannt gegeben oder diese Be-
kanntgabe angeordnet wird. Diese Neuregelungen gel-
ten fur alle bei Inkrafttreten dieses Gesetzes noch nicht
abgelaufenen Verjahrungsfristen.

m Ubrigens: Steuerhinterziehung in Millionenhéhe soll
stets mit Gefangnis bestraft werden; bei (ber
100.000 € sollen Freiheitsstrafen verhangt werden,
die jedoch zur Bewahrung ausgesetzt werden kon-
nen. Dies hat der Bundesgerichtshof (BGH) Anfang
Dezember 2008 in einer Grundsatzentscheidung
klargestellt und dabei erstmals Leitlinien zur Strafzu-
messung bei Steuerstraftaten aufgestellt. Danach be-
stimmt die H6he des Hinterziehungsbetrags mafligeb-
lich die Hohe der Strafe. Bei bis zu 50.000 € hinterzo-
gener Steuer ist im Regelfall eine Geldstrafe ange-
messen, bei Uber 100.000 € nur im Einzelfall. Bei
Hinterziehungsbetragen in Millionenhéhe ist tatsachli-
che Haft angezeigt; eine aussetzungsfahige Frei-
heitsstrafe kommt dort nur noch bei Vorliegen ,be-
sonders gewichtiger Milderungsgriinde® in Betracht.
Bei der letztgenannten Fallgestaltung (Millionenbe-
trag) wird nach Ansicht des BGH auch eine Erledi-
gung im Strafbefehlsverfahren regelmafRig ausschei-
den, da hier nur eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr
verhangt werden kann, deren Vollstreckung zur Be-
wahrung ausgesetzt wird.

8. Keine Wiedereinfiihrung des halben Vorsteuerab-

zugs fiir gemischt genutzte Pkw: Der Vorsteuerabzug
bei sowohl betrieblich als auch privat genutzten Fahr-
zeugen sollte urspriinglich auf 50 % beschrankt werden.
Unabhangig vom Anteil der tatsachlichen privaten Nut-
zung sollte der Steuerpflichtige danach pauschal nur
noch die Halfte der Vorsteuer geltend machen kénnen.
Dieses Vorhaben wurde nun jedoch nicht umgesetzt.

. Eigenheimzulage: Die Eigenheimzulage gibt es (in
Altféllen) fir Kinder unter 27 Jahren — nicht wie beim
Kindergeld bis unter 25 Jahren.

Hinweis lhres Steuerberaters:

Alle drei Gesetzespakte enthalten hochkomplexe Neue-
rungen, die hier nicht abschlieend dargestellt werden
kénnen. Wir unterstitzen Sie gerne im Rahmen eines
personlichen Beratungsgesprachs, damit Erfordernis-
se und Moglichkeiten im Einzelfall erlautert werden kon-
nen.

. STEUERRECHT
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Arbeitgeber + Arbeitnehmer

Ubermittlung der Lohnsteuer-
bescheinigungen 2009: eTIN reicht

Laut Gesetz hat der Arbeitgeber nach Vergabe der Identifi-
kationsnummer fiir die Datenlbermittlung der Lohnsteuer-
bescheinigung anstelle des lohnsteuerlichen Ordnungs-
merkmals (eTIN) die Identifikationsnummer des Arbeitneh-
mers zu verwenden. Nun teilte das Bundesfinanzministeri-
um in einem Schreiben Folgendes mit: ,Da nicht alle Lohn-
steuerkarten fir 2009 die Identifikationsnummer enthalten,
ist fur die Datentbermittlung der Lohnsteuerbescheinigun-
gen 2009 das lohnsteuerliche Ordnungsmerkmal (eTIN =
elektronische Transfer-ldentifikations-Nummer) zu verwen-
den. Es ist nicht zu beanstanden, wenn der Arbeitgeber
die steuerliche Identifikationsnummer bis auf Weiteres nicht
in das Lohnkonto Gbernimmt.*

Alle Steuerzahler

Bundesverfassungsgericht kippt
Kirzung der Pendlerpauschale

Die weitgehende Abschaffung der Pendlerpauschale ist
nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Das hat jetzt das
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) entschieden und damit
eine lang umstrittene gesetzliche Regelung gekippt.

Hintergrund: Seit 2007 kénnen die Aufwendungen fiir die
ersten 20 Kilometer zwischen Wohnung und Arbeitsstatte
nicht mehr als Werbungskosten (oder Betriebsausgaben)
abgesetzt werden; erst ab dem 21. Kilometer sind es fiir
jeden Entfernungskilometer 30 Cent. Der Bundesfinanz-
hof sowie weitere Finanzgerichte sahen daraufhin in der
Kirzung der Pendlerpauschale einen Verstol3 gegen das
»subjektive Nettoprinzip“, da sich Arbeitnehmer den Auf-
wendungen nicht entziehen kénnten. In der Praxis sei es
namlich nicht méglich, den Wohnsitz zur Arbeitsstatte hin
zu verlegen; dies gelte erst recht, wenn auch der Ehegatte
berufstatig sei.

Nun entschied das BVerfG, dass die vom Gesetzgeber
angefiihrte Begriindung fiir die Kiirzung der Entfernungs-
pauschale nicht ausreiche. Es liege ein Versto? gegen das
Gebot der Gleichbehandlung vor. Der Gesetzgeber muss
nun rickwirkend auf den 1. 1. 2007 die Verfassungswidrig-
keit durch eine Neuregelung beseitigen. Bis dahin ist die
alte Pauschale von 30 Cent pro Entfernungskilometer —
vorlaufig — ohne die Beschrankung auf Entfernungen erst
ab dem 21. Kilometer anzuwenden. Wie eine Neuregelung
der Pendlerpauschale ab 2010 aussehen wird, will die
Bundesregierung ,zu gegebener Zeit* entscheiden. Die
Finanzamter sollen angewiesen werden, die von Amts
wegen ggf. zu veranlassenden Riickzahlungen fiir das
Jahr 2007 moglichst bis Ende Marz 2009 zu leisten. (Gro-
3e) Auswirkungen hat dieses Urteil aber leider haufig nur
fur Fernpendler. Denn durch den Arbeitnehmer-
Pauschbetrag von 920 €, mit dem Werbungskosten pau-
schal abgegolten werden, wirken sich die Fahrtkosten in
vielen Fallen steuerlich nicht oder nur geringfligig aus.

Besteuerung eines Gelandewagens als Pkw

Ob Gelandewagen als Pkw oder als Lkw besteuert werden,
bestimmt sich nach einer Entscheidung des Bundesfinanz-
hofs (BFH) nach den kraftfahrzeugsteuerrechtlichen
Kriterien und nicht nach dem Europaischen Gemein-
schaftsrecht. Damit ist nach den kraftfahrzeugsteuerlichen
Kriterien zu beurteilen, ob der Gelandewagen nach seiner
Bauart und Einrichtung geeignet und bestimmt ist, vorwie-
gend der Beférderung von Personen zu dienen, und aul3er
dem Fahrersitz Platze fur nicht mehr als acht Personen
anbietet. Ist dies der Fall, erfolgt die Besteuerung als Pkw
und damit nach dem Hubraum und nicht nach dem Ge-
wicht, wie bei Lkw. Danach sind Gelandewagen seit dem
1. 5. 2005 regelmaRig als Pkw zu besteuern. Denn sie sind
vom Hersteller zur Personenbeférderung konzipiert und
unterscheiden sich nach Bauart, Einrichtung und aulRerem
Erscheinungsbild nicht von einem Pkw. Dies gilt unabhan-
gig von ihrem zuldssigen Gesamtgewicht und unabhéngig
davon, ob durch Umklappen der Sitze die Ladeflache ver-
groRert werden kann. Fir die Zeit bis zum 30. 4. 2005 galt
dies hingegen nur flir Gelandewagen mit einem zulassigen
Gesamtgewicht von bis zu 2,8 Tonnen. Schwerere Gelan-
dewagen waren als Lkw zu besteuern.

. WIRTSCHAFTSRECHT

Schonheitsreparaturklauseln mit
starren Fristen bei Gewerberaumen

Laut Gesetz muss grundsatzlich der Vermieter die Schoén-
heitsreparaturen durchfilhren. Jedoch kann er diese Ver-
pflichtung durch eine Vereinbarung mit dem Mieter auf
diesen abwalzen. In der Praxis sehen die meisten Formu-
larmietvertrage daher eine entsprechende Pflicht des Mie-
ters zur Vornahme von Schonheitsreparaturen vor. Dabei
wurden bislang oft sog. starre Fristen vereinbart, nach
deren Ablauf (z. B. nach drei Jahren in Kiiche und Bade-
zimmer, nach fiinf Jahren in allen anderen Raumen) der
Mieter Schonheitsreparaturen durchfiihren musste. Soweit
er vor Ablauf der Frist auszog, war er zur zeitanteiligen
Kostentragung verpflichtet. Der Bundesgerichtshof (BGH)
halt starre Fristen bei Mietvertrdgen tUber Gewerberdume
nun fur unwirksam. Folge: Die gesamte Klausel, die den
Mieter zur Vornahme von Schonheitsreparaturen verpflich-
tet, ist unwirksam. Damit muss der Vermieter die Schén-
heitsreparaturen durchfiihren. Nach Ansicht des BGH sind
Formularmietvertrage als Allgemeine Geschéftsbedin-
gungen zu interpretieren. Sie dirfen daher den Vertrags-
partner nicht unangemessen benachteiligen. Genau dies
geschieht allerdings bei einer starren Fristenregelung.
Denn dem Mieter ist der Einwand versagt, die Raume seien
noch gar nicht renovierungsbedurftig.

Hinweis: Der BGH hatte bereits vor zwei Jahren fur Woh-
nungsmietvertrage entschieden, dass starre Fristen im
Rahmen von Schénheitsreparaturklauseln zur Unwirksam-

Alle Beitrage sind nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung fir den Inhalt kann jedoch nicht iibernommen werden.
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keit der gesamten Klausel flihren. Damit bleibt der Vermie-
ter zur Durchfiihrung der Schoénheitsreparaturen verpflich-
tet. Diese Rechtsprechung betrifft vermutlich die Mehrheit
aller bestehenden Alt-Mietvertrage. Zulassig dirften jedoch

,weiche” Fristen sein, bei denen die Pflicht zur Vornahme
der Schonheitsreparatur von dem Renovierungsbedarf der
Raumlichkeiten abhangig gemacht wird. Dies durfte ggf.
auch fur gewerbliche Mietvertrage gelten.

m m Aktuelle Hinweise fir das Gesprach mit lnrem Steuerberater m m Aktuelle Hinweise fiir das Gesprach mit lhrem Steuerberater m m



	Neue Steuerregeln bei Erbschaften und Schenkungen
	Konjunkturpaket
	Jahressteuergesetz 2009
	Übermittlung der Lohnsteuerbescheinigungen 2009: eTIN reicht
	Bundesverfassungsgericht kippt Kürzung der Pendlerpauschale
	Besteuerung eines Geländewagens als Pkw
	Schönheitsreparaturklauseln mit  starren Fristen bei Gewerberäumen


<<

  /ASCII85EncodePages false

  /AllowTransparency false

  /AutoPositionEPSFiles true

  /AutoRotatePages /None

  /Binding /Left

  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)

  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)

  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)

  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)

  /CannotEmbedFontPolicy /Error

  /CompatibilityLevel 1.4

  /CompressObjects /Tags

  /CompressPages true

  /ConvertImagesToIndexed true

  /PassThroughJPEGImages true

  /CreateJobTicket false

  /DefaultRenderingIntent /Default

  /DetectBlends true

  /DetectCurves 0.0000

  /ColorConversionStrategy /CMYK

  /DoThumbnails false

  /EmbedAllFonts true

  /EmbedOpenType false

  /ParseICCProfilesInComments true

  /EmbedJobOptions true

  /DSCReportingLevel 0

  /EmitDSCWarnings false

  /EndPage -1

  /ImageMemory 1048576

  /LockDistillerParams false

  /MaxSubsetPct 100

  /Optimize true

  /OPM 1

  /ParseDSCComments true

  /ParseDSCCommentsForDocInfo true

  /PreserveCopyPage true

  /PreserveDICMYKValues true

  /PreserveEPSInfo true

  /PreserveFlatness true

  /PreserveHalftoneInfo false

  /PreserveOPIComments true

  /PreserveOverprintSettings true

  /StartPage 1

  /SubsetFonts true

  /TransferFunctionInfo /Apply

  /UCRandBGInfo /Preserve

  /UsePrologue false

  /ColorSettingsFile ()

  /AlwaysEmbed [ true

  ]

  /NeverEmbed [ true

  ]

  /AntiAliasColorImages false

  /CropColorImages true

  /ColorImageMinResolution 300

  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK

  /DownsampleColorImages true

  /ColorImageDownsampleType /Bicubic

  /ColorImageResolution 300

  /ColorImageDepth -1

  /ColorImageMinDownsampleDepth 1

  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000

  /EncodeColorImages true

  /ColorImageFilter /DCTEncode

  /AutoFilterColorImages true

  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG

  /ColorACSImageDict <<

    /QFactor 0.15

    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]

  >>

  /ColorImageDict <<

    /QFactor 0.15

    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]

  >>

  /JPEG2000ColorACSImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 30

  >>

  /JPEG2000ColorImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 30

  >>

  /AntiAliasGrayImages false

  /CropGrayImages true

  /GrayImageMinResolution 300

  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK

  /DownsampleGrayImages true

  /GrayImageDownsampleType /Bicubic

  /GrayImageResolution 300

  /GrayImageDepth -1

  /GrayImageMinDownsampleDepth 2

  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000

  /EncodeGrayImages true

  /GrayImageFilter /DCTEncode

  /AutoFilterGrayImages true

  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG

  /GrayACSImageDict <<

    /QFactor 0.15

    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]

  >>

  /GrayImageDict <<

    /QFactor 0.15

    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]

  >>

  /JPEG2000GrayACSImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 30

  >>

  /JPEG2000GrayImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 30

  >>

  /AntiAliasMonoImages false

  /CropMonoImages true

  /MonoImageMinResolution 1200

  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK

  /DownsampleMonoImages true

  /MonoImageDownsampleType /Bicubic

  /MonoImageResolution 1200

  /MonoImageDepth -1

  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000

  /EncodeMonoImages true

  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode

  /MonoImageDict <<

    /K -1

  >>

  /AllowPSXObjects false

  /CheckCompliance [

    /None

  ]

  /PDFX1aCheck false

  /PDFX3Check false

  /PDFXCompliantPDFOnly false

  /PDFXNoTrimBoxError true

  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [

    0.00000

    0.00000

    0.00000

    0.00000

  ]

  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true

  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [

    0.00000

    0.00000

    0.00000

    0.00000

  ]

  /PDFXOutputIntentProfile ()

  /PDFXOutputConditionIdentifier ()

  /PDFXOutputCondition ()

  /PDFXRegistryName ()

  /PDFXTrapped /False



  /CreateJDFFile false

  /Description <<



    /BGR <>

    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>

    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>

    /CZE <>

    /DAN <>

    /DEU <>

    /ESP <>

    /ETI <>

    /FRA <>

    /GRE <>



    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)

    /HUN <>

    /ITA <>

    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>

    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>

    /LTH <>

    /LVI <>

    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)

    /NOR <>

    /POL <>

    /PTB <>

    /RUM <>

    /RUS <>

    /SKY <>

    /SLV <>

    /SUO <>

    /SVE <>

    /TUR <>

    /UKR <>

    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)

  >>

  /Namespace [

    (Adobe)

    (Common)

    (1.0)

  ]

  /OtherNamespaces [

    <<

      /AsReaderSpreads false

      /CropImagesToFrames true

      /ErrorControl /WarnAndContinue

      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false

      /IncludeGuidesGrids false

      /IncludeNonPrinting false

      /IncludeSlug false

      /Namespace [

        (Adobe)

        (InDesign)

        (4.0)

      ]

      /OmitPlacedBitmaps false

      /OmitPlacedEPS false

      /OmitPlacedPDF false

      /SimulateOverprint /Legacy

    >>

    <<

      /AddBleedMarks false

      /AddColorBars false

      /AddCropMarks false

      /AddPageInfo false

      /AddRegMarks false

      /ConvertColors /ConvertToCMYK

      /DestinationProfileName ()

      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK

      /Downsample16BitImages true

      /FlattenerPreset <<

        /PresetSelector /MediumResolution

      >>

      /FormElements false

      /GenerateStructure false

      /IncludeBookmarks false

      /IncludeHyperlinks false

      /IncludeInteractive false

      /IncludeLayers false

      /IncludeProfiles false

      /MultimediaHandling /UseObjectSettings

      /Namespace [

        (Adobe)

        (CreativeSuite)

        (2.0)

      ]

      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK

      /PreserveEditing true

      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged

      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile

      /UseDocumentBleed false

    >>

  ]

>> setdistillerparams

<<

  /HWResolution [2400 2400]

  /PageSize [612.000 792.000]

>> setpagedevice



